
Synopse 
Satzung vom 21.Juni 2010 

 
Satzung Neu 

Aufgrund der §§ 2, 18, 19 und 54 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung- ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes und anderer Gesetze vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113), 

i. V. m. den §§ 2 bis 4 und 15 bis 21 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 

(ThürKAG) in der Fassung vom 19. September 2000 (GVBL. S. 301), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646) i. V. m. dem § 21 Abs. 7 des Thüringer 

Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 

(ThürBKG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 05. Februar 2008, 

zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes vom 12. Mai 2009 (GVBl. S. 415, 416) in 

Verbindung mit der Thüringer Verordnung über die Gefahrenverhütungsschau vom 

20. August 1992 (GVBL. S. 453), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

12. Mai 2009 (GVBl. S. 415, 416) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in 

seiner Sitzung 19.05.2010 (Beschluss zur DS Nr. 0285/10) die nachstehende Satzung 

beschlossen. 

Aufgrund der §§ 2, 18, 19 und 54 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung- ThürKO ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

02. Juli 2016 (GVBl. S. 241,244), i. V. m. den §§ 2 ff. des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 

(ThürKAG) in der Fassung vom 19. September 2000 (GVBL. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 20.März 2014 (GVBl. S. 82) i. V. m. dem § 21 Abs. 7 des Thüringer Gesetzes über 

den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Thüringer Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz - ThürBKG -) in der Fassung vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22) zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10.6.2014 (GVBl. S. 159) in Verbindung mit der 

Thüringer Verordnung über die Gefahrenverhütungsschau vom 20. August 1992 (GVBl. S. 453), 

geändert durch Artikel 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der Geltungsdauer von 

Regelungen im Brand-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstrecht vom 9.12.2012 (GVBl. S. 

481)  hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in seiner Sitzung …………… (Beschluss zur 

DS1171/16) die nachstehende Satzung beschlossen. 
 

§ 2 Gebührenhöhe § 2 Gebührenhöhe 

 

 

(1) Die Gebühr besteht aus der Grundgebühr, die sich aus der Kategorie gemäß der 

in Anlage 1 dargestellten Objektliste ergibt, der Begehungs-/Bearbeitungsgebühr, 

die sich aus der Grundfläche ergibt und den Kosten für die An- und Abfahrt zum Objekt. 

(1) Für Objekte nach § 1 Abs. 1 Anstrich 1 und 2 berechnet sich die  Gebühr aus der Grundgebühr 

der Kategorie A, der Begehungs-/Bearbeitungsgebühr, die sich aus der Grundfläche ergibt und den 

Kosten für die An- und Abfahrt zum Objekt. 

(2) Für Objekte nach § 1 Abs. 1 Anstrich 3 berechnet sich die  Gebühr aus der Grundgebühr, die 

sich aus der Kategorie gemäß der in Anlage 1 dargestellten Objektliste ergibt, der Begehungs-

/Bearbeitungsgebühr, die sich aus der Grundfläche ergibt und den Kosten für die An- und Abfahrt 

zum Objekt. 

(3) Für Nachschauen nach Mängelbeseitigung sowie für die Nachschau nach Fristablauf 

werden 50 % der Grundgebühr erhoben. 

 

Grundgebühr: 

Kategorie A                           150,00 Euro 

Kategorie B                           200,00 Euro 

Kategorie C                           250,00 Euro 

 

Begehungs-/ Bearbeitungsgebühr: 

bis 1.000 m² GF                   250,00 Euro 

1.001 – 5.000 m² GF          350,00 Euro 

5.001 – 10.000 m² GF       400,00 Euro 

ab 10.001 m² GF                 600,00 Euro 

 

Kosten für die An- und Abfahrt: 

Für die Fahrtkosten wird eine Pauschale von 25,00 Euro erhoben. 

(4) Für Nachschauen nach Mängelbeseitigung sowie für die Nachschau nach Fristablauf werden 

50 % der Grundgebühr erhoben. 

 

Grundgebühr:  

  Kategorie A  150,00 Euro 

  Kategorie B  200,00 Euro 

  Kategorie C  250,00 Euro 

 

Begehungs-/ Bearbeitungsgebühr: 

  bis 1.000 m² GF  325,00 Euro 

  1.001 – 5.000 m² GF 450,00 Euro 

  5.001 – 10.000 m² GF 500,00 Euro 

  ab 10.001 m² GF             750,00 Euro 

 

Kosten für die An- und Abfahrt: 

  Für die Fahrtkosten wird eine Pauschale von 25,00 Euro erhoben. 

§ 7 Inkrafttreten § 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung über die  Erhebung von Gebühren für die Durchführung der 

Gefahrenverhütungsschau (Gefahrenverhütungsschau-Gebührensatzung – GVSGebS) vom 

21.06.2010 außer Kraft. 

 


